
9ZSS Sommerquiz

1.	 Schwimmen und Baden im See ist innerhalb der inneren Uferzone mit Badehilfsmitteln wie Luftmatratzen und  
	 Schwimmringen erlaubt. Wie breit ist die innere Uferzone? 

A 10 Meter S 150 Meter B 50 Meter

2.	 In welchem Umkreis ist das Schwimmen und Baden bei Hafeneinfahrten und Anlegestationen der Kursschifffahrt verboten?

A 10 Meter N 1 000 Meter I 100 Meter

3.	 Ist Schwimmen und Baden in der Limmat ab Quaibrücke bis Bad Oberer Letten ausserhalb der Badeanstalten erlaubt?

F Nein E Ja C
Nein – mit einer Ausnahme:  
am offiziellen Limmatschwimmen

4.	 Wie gross ist der Mindestabstand, den man schwimmend zu einem Kursschiff einhalten soll?

H 50 Meter S 10 Meter C 100 Meter

5.	 Welche Kennzeichnung muss ein Stand-up-Paddle-Board (SUP) aufweisen?

K Amtliches Kennzeichen E Name und Adresse des Eigentümers R Keine

6.	 Welche Bojenfarbe signalisiert, dass man diese Sperrfläche mit dem SUP nicht befahren darf?

R Gelb N Rot M Blau

7.	 Was ist ein Pumpfoil?

H
Ein Surfbrett mit einem «Foil», das 
weder Wind noch Wellen benötigt

B
Ein neues Boot der Zürcher  
Schifffahrtsgesellschaft mit  
Fitnessangebot

A
Eine neue Sportsonnencrème  
in einer Flasche mit Pumpfunktion

8.	 Als was gilt ein Pumpfoil rechtlich?

A SUP E Schiff M Luftmatratze

9.	 Ausserhalb der äusseren Uferzone (300 m) und auf Fliessgewässern muss man eine Schwimmhilfe pro Person  
	 mit einem Minimalauftrieb von 50 Newton mitführen. Welche Sportgeräte betrifft dies?

G Pumpfoil C SUP I Pumpfoil und SUP

10.	Beim Rudern ist man auf eine ruhige Wasseroberfläche angewiesen. Welche freiwilligen Rücksichtsregeln gelten auf  
	 dem Zürichsee zwischen den Wakeboardern und Ruderern?

T

Von 8 bis 9 Uhr gehört der See 
unterhalb der Linie Thalwil – 
Erlenbach grundsätzlich den 
Ruderinnen und Ruderern.

G

Tage mit geradem Datum sind  
für Wakeboarding und Wasserski, 
ungerade Daten fürs Rudern  
vorgesehen.

N
Es gibt keine freiwilligen  
Rücksichtsregeln.

LÖSUNGSWORT:

S   I   C   H   E   R   H   E   I   T   

Das Lösungswort bis 30. Juni 2024 an wettbewerb@zss.ch senden und mit etwas Glück den attraktiven Gutschein im 
Wert von Fr. 350.– von Sportaktiv gewinnen! Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen. Die Lösung wird ab 3. Juli 2024 auf zss.ch veröffentlicht.


